Die Oberbiirgermeisterin \,g

Offentliche Bekanntmachung vom 01.06.2021

Neunzehnte Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Kéln vom 29. Juni 2001
uber die Erhebung eines ErschlieBungsbeitrages

vom 1. Mai 2021

Der Rat der Stadt Kdln hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 aufgrund des § 132 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017

(BGBI. I S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994

(GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023) - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden
Fassung - diese Satzung beschlossen:

§1

Gemal § 3 der Satzung der Stadt KoIn Uber die Erhebung eines ErschlieRungsbeitrages

- ErschlieRungsbeitragssatzung - vom 29. Juni 2001 (ABI. Stadt Kéln 2001, S. 289; 2004,
S. 106, 876; 2005, S. 640; 2006, S. 889; 2007, S. 576; 2009, S. 175, 1087; 2010, S. 1013;
2011, S. 1134; 2013, S. 141; 2014, S. 44, 961; 2015, S. 514; 2017, S. 5, 461; 2019, S. 111;
2020, S. 491) wird folgender Text als Verzeichnis der Einheitssatze (Teil 3) erganzend
aufgenommen:

"Einheitssatz flr ErschlieBungsanlagen bzw. ihre Herstellungszeitraum
Teileinrichtungen nach § 2 Abs. 1 Ziffer ab 01.01.2019
bis 31.12.2019

Euro/m?
18
1 bis 4 Stralenbeleuchtung
a) technische Leuchtstellen 8,27
b) dekorative Leuchtstellen 16,72"

§2

Die Satzung tritt rickwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit offentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung fur das Land
Nordrhein-Westfalen hingewiesen.
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§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

Kaln,
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"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkindung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefuhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan
ist nicht ordnungsgemaf offentlich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Gemeinde vorher gerigt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt."

den 01.05.2021 Die Oberburgermeisterin
Henriette Reker



	Neunzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Köln vom 29. Juni 2001 über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages

